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ANERKENNUNG DER SCC*  -  ELEMENTE  
(Sicherheits Certificat Contraktoren – Austria Checkliste Stand 2007) 

Name Fremdunternehmen:   

 
SCC-
ELE-

MENT 

SCC - FRAGE 
UND ERKLÄRUNGEN KRITERIEN ANMERKUNGEN 

1 Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (SGU) Politik und Organisation, Engagement des Firmeninhabers / SGU-Struktur 

1.1. 
*/** 

Verfügt das Unternehmen im Zusammenhang mit 
SGU über eine Grundsatzerklärung, welche vom 
Firmeninhaber unterzeichnet ist? 
Die Grundsatzerklärung zu SGU drückt die positive 
Einstellung, das Engagement und die Verantwortung 
des Unternehmers aus. 

Kriterien: 

� Inhalt der Grundsatzerklärung 
� Verbreitung der Grundsatzerklärung 
 
Siehe auch AschG § 3 (1) 
Allgemeine Pflichten der Arbeitgeber 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

1.2.2 
*/** 

Ist eine Sicherheitsfachkraft für das Unternehmen 
bestellt ? 
Eine Organisation muß sich im Zusammenhang mit 
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf eine 
Sicherheitsfachkraft stützen können. 

Kriterien: 

� Angabe mit Namen und Funktion 
� Abschluss und Inhalt eines Vertrages zur 

sicherheitstechnischen Betreuung. 
 
Siehe auch AschG § 73 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

1.2.4 
*/** 

Ist  ein Arbeitsmediziner gem. AschG bestellt ? 
Gem. ASchG ist der Arbeitgeber verpflichtet, einen 
Arbeitsmediziner zu bestellen. 

Kriterien: 

� Abschluss und Inhalt eines Vertrages zur 
arbeitsmedizinischen Betreuung. 

 
Anerkennung des Arbeitsmediziners gem. § 14 des 
Ärztegesetzes 1984 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

1.3.2 
*/** 

Nimmt der Unternehmer zusammen mit dem 
Personal an fachspezifischen SGU – 
Veranstaltungen teil? 
Diese Veranstaltungen zeigen das Engagement der 
Unternehmer im Bereich SGU. 

Kriterien: 

� Festlegung zur Teilnahme 
� Häufigkeit der Veranstaltungen mindestens 1 

mal jährlich. 
 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

2 Gefährdungsermittlung und –bewertung / Persönliche Schutzausrüstung 

2.1 
*/** 

Sind die SGU - Gefährdungen bei der Ausführung 
den im Betrieb vorkommenden Arbeiten ermittelt 
und bewertet? 

Aufgrund der Gefährdungsermittelung und –beurteilung 
können die richtigen Maßnahmen abgeleitet werden 
 

Kriterien 

� Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument 
gem. ASchG 

 
Siehe auch AschG § 4 (1) 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

2.2 
*/** 

Sind aufgrund der Gefährdungsbeurteilungen 
entsprechende Maßnahmen getroffen worden? 
 
Für die ermittelten Gefährdungen müssen 
Schutzziele/Schutzmaßnahmen festgelegt sein. 

Kriterien 

� Pro Tätigkeit festgelegte 
Schutzziele/Schutzmaßnahmen 

� Regelmäßige Bewertung der Tätigkeiten 
 
Siehe auch AschG § 4 (3) 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

2.3.1 
*/** 

Wird geeignete PSA kostenlos zur Verfügung 
gestellt, instandgehalten und ersetzt? 
 
PSA muss kostenlos dem eigenen AN sowie dem 
Fremdpersonal nach AÜG vom Unternehmen zur 
Verfügung gestellt, gepflegt und gegebenenfalls ersetzt  
werden. 
 
Die Auswahl der geeigneten PSA hat anhand der 
Gefährdungsbeurteilung zu erfolgen. 

Kriterien 

� Geforderte PSA 
� Zur Verfügung stehende PSA 
� Kostenlose Pflege 
 
Siehe auch AschG § 69 (1-3) 
Persönliche Schutzausrüstung 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

3 Personalauswahl 

3.1 
*/** 

Findet vor dem Einsatz der AN eine Überprüfung 
der fachlichen Qualifikation (eigener oder AÜG-AN) 
statt? 
 
Für die Sicherheit und Gesundheit eigener und AÜG-
AN  ist es wichtig, dass sie entsprechende 
Fachkenntnisse besitzen. In diesem Zusammenhang 
müssen interne Anforderungen festgelegt sein. Geben 
Sie eine Übersicht zur Personalqualifikation 

Kriterien 

� Beschreibung der Personalqualifikation 
� Festlegung der Personalqualifikation  
� Aktuelle Besetzung  
 
Siehe auch AschG § 6 (1-2) 
Unterweisung 
 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 
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3.2 
*/** 

Findet vor dem Einsatz der AN eine Überprüfung 
der erforderlichen  SGU Ausbildungen (eigenen oder 
AÜG-AN) statt? 
Für bestimmte Tätigkeiten ist es wichtig, dass AN vor 
ihrem Einsatz die für die jeweilige Aufgabe 
erforderlichen SGU -Ausbildungen erhalten haben. (z.B. 
Gabelstaplerfahrer, Kranführer, Arbeiten mit 
Hochdruckgeräte, Sicherheitsvertrauenspersonen, 
Ersthelfer, usw.). 

Kriterien 

� Beschreibung der erforderlichen SGU-
Ausbildung / Schulungen 

� Festlegung der Qualifikation  
� Aktuelle Besetzung  
 
Siehe auch AschG § 62 (1) 
Fachkenntnisse und besondere Aufsicht 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

4 Information und Ausbildung / Dokumentation der SGU – Qualifikation (Sicherheitsausweis) 

4.1 
*/** 

Gibt es bei Einstellung neuer AN und bei 
Beschäftigung von AN nach AÜG SGU –
Unterweisungen? 

Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, neue AN (darunter 
auch AN nach AÜG und Praktikanten) vor Aufnahme 
der Tätigkeit zu unterweisen. 

Kriterien 

� Inhalt der SGU -Unterweisung 
� Ausgehändigte Unterlagen 
� Teilnahmebestätigung 
 
Siehe auch AschG § 14 (4) 
Unterweisung 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

4.2 
*/** 

Haben alle operativen  AN (länger als 6 Monate 
eingestellt) eine anerkannte  SGU-Schulung und 
Wissensüberprüfung absolviert? 
 
Um das Sicherheitsbewusstsein der AN zu fördern, ist 
für die AN eine SGU - Schulung und 
Wissensüberprüfung nach den Vorgaben des SK-SCC 
Austria erforderlich  -Dok. A16 

Kriterien 

� Schulungsnachweis (intern oder extern) 
� Schulungsinhalte 
� Nachweis einer Verständnisüberprüfung 
 
Siehe auch SVP-VO § 4 (2) 
Unterweisung 

 erfüllt (mit Nachweis) 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

4.3 
*/** 

Haben alle operativen  Führungskräfte (länger als 6 
Monate in der Führungsfunktion) eine anerkannte  
SGU-Prüfung  absolviert? 

Um das Sicherheitsbewusstsein der Verantwortlichen 
und Aufsichtsführenden zu fördern, müssen diese eine 
SGU-Prüfung nach den Vorgaben des SK-SCC Austria 
nachweisen. Führungskräfte der operativen Ebene sind 
weisungsbefugt und an der Leistungserbringung  
beteiligt (wie z.B. Niederlassungsleiter, Bauleiter, 
Projektleiter, Meister/Techniker Polier, techn. Aufsicht lt. 
MinroG, etc.) – Dok. A17 

Kriterien 

� Prüfungszertifikate der Führungskräfte 

 erfüllt (mit Nachweis)  

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

4.5.1 
*/** 

Existiert im Unternehmen eine Dokumentation über 
die absolvierten Schulungen/Ausbildung und über 
die Ergebnisse der durchgeführten 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen der 
AN.? 
 
Das Unternehmen muss über eine Dokumentation 
verfügen, aus der die absolvierten SGU - 
Schulungen/Ausbildung und  die Ergebnisse der 
durchgeführten arbeitsmedizinischen 
Vorsorgeuntersuchungen der AN hervorgehen. 

Kriterien 

� Dokumentation 
 
Siehe auch AschG § 14 (1) 
Unterweisung 
Siehe auch AschG § 58 (4) 
Pflichten der Arbeitgeber 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

5 Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzkommunikation 

5.3 
*/** 

Werden die AN (einschl. AN nach AÜG) regelmäßig 
in SGU unterwiesen? 

Die Vorgesetzten müssen regelmäßig Unterweisungen 
durchführen ( operative AN  monatlich, 
Verwaltungspersonal mindestens jährlich). 
Von den Unterweisungen sind Protokolle zu erstellen 
aus denen die angesprochenen Themen, die 
Teilnehmer erfasst werden und die Teilnahme durch 
Unterschrift bestätigt wird. 

Kriterien 

� Unterweisungsrichtlinie  
� Protokolle 
 
Siehe auch AschG § 14 (1) 
Unterweisung 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

6 Regeln, Vorschriften, Projektsicherheitsplan / Arbeitsbesprechungen / Vorbereitung auf Notsituationen 

6.3.2 
*/** 
 

Werden die AN (einschl. AN nach AÜG)  mit den 
projektspezifischen Regeln und Vorschriften 
vertraut gemacht. ? 

Alle AN (einschl. AN nach AÜG), müssen umfassend 
über die Regeln und Vorschriften Ihres Betriebs und die 
des Auftraggebers informiert werden. 

Kriterien 

� Regeln und Vorschriften  
 
Siehe auch AschG § 12 (1,3) 
Information 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 
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6.3.3 
*/** 

Werden Subunternehmern vor Beginn des Projektes 
in die SGU - Vorschriften und Betriebsanweisungen 
eingewiesen? 

Kriterien 

� SGU - Vorschriften und Betriebsanweisungen 
(eigene / kundenspezifische) 

� SGU - Koordination 
 
Siehe auch AschG § 14 (1) 
Unterweisung 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

6.5 Vorbereitung auf Notsituation 

6.5.1 Besteht ein Schulungsprogramm für Ersthelfer?  
 
Liste der Ersthelfer 

Kriterien 

� Schulungsinstanz 
 
Siehe auch AschG § 26 (1-3,6) Erste Hilfe 
Siehe auch BauV §§ 31,32  (1-6) Erste Hilfe 
Leistung 
Siehe auch allgemeine Bergpolizeiverordnung § 298 
(1,2) 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

6.5.2 Sind die AN im Umgang mit Feuerlöschern 
geschult? 

Im Falle von Entstehungsbränden muss das 
Personal in der Lage sein, diese zu löschen. 

Kriterien 

� Anzahl der ausgebildeten AN 
� Inhalt der Schulung 
 
Siehe auch AschG § 25 (1-4,6,8) 
Brandschutz und Explosionsschutz 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

8 Betriebliches Gesundheitswesen / Arbeitsmedizinische Untersuchungen 

8.1.1 
*/** 

Wurde auf Basis der ermittelten Gefährdungen 
festgestellt, welche AN regelmäßig untersucht 
werden müssen (Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen gemäß ASchG und der VGÜ) 
 
Bestimmte Arbeiten erfordern aufgrund des 
Gefährdungspotentials arbeitsmedizinische 
Untersuchungen. Auf Basis der Gefährdungsbeurteilung 
sind diese für jede Funktion festzulegen. 

Kriterien 

� Dokumentation der Arbeitsbedingungen gem. 
AschG 

� Vorsorgedatei 
 
Siehe auch AschG § 78 (1,2) 
Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Betreuung in Arbeitsstätten bis 50 MA 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

8.1.2 
*/** 

Werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
arbeitsmedizinischen Eignungs-, Folge- und 
wiederkehrenden Untersuchungen regelmäßig 
durch ermächtigte Ärzte durchgeführt? 

Spezielle arbeitsmedizinische Vorsorge gem. 
Verordnung über die Gesundheitsüberwachung (VGÜ) 
müssen in einer Vorsorgedatei dokumentiert und 
können nur durch dafür ermächtigte Ärzte durchgeführt 
werden. 

Kriterien 

� Vorsorgedatei/Gesundheitsdatei 
� Nachweis der Ermächtigung 
� Meldung der AN gem. § 52 ASchG 
 
Siehe auch AschG § 49 (1) 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

9 Einkauf und Prüfung der Materialien, Geräte und Leistungen 

9.3.1 
*/* 

Gibt es im Hinblick auf die regelmäßige Prüfung von  
Materialien / Geräten ein  System zur Erfassung und  
Verfolgung von Prüffristen? 

Zur Vermeidung von Unfällen müssen Materialien und 
Geräte in gutem Zustand gehalten werden. 
Beispiele von Geräten, welche mindestens jährlich 
geprüft werden müssen: Hebezeuge, Leiter, Gerüste, 
Feuerlöscher, Hub- und Transportgeräte, elektr. 
Betriebsmittel, Schweißumformer, spezifische PSA, etc. 

Kriterien 

 
� System zur Erfassung und Verfolgung der 

Prüffristen 
� Vollständigkeit System 
� Prüfender, Sachverständiger, Sachkundiger 
� Erfasste Prüfgrundlagen 
 
Siehe auch AschG § 35 (3) 
Benutzung von Arbeitsmittel 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 trifft nicht zu, Anmerkungen 

 

9.3.2 
*/** 

Werden die Prüfungen sowie deren Ergebnisse 
dokumentiert? 
 
Über die Prüfung muss ein 
Erfassungssystem  vorhanden sein. 

Kriterien: 

� Prüfungsberichte, Registrierung 
� Einhaltung der Prüfintervalle 
 
Siehe auch AschG § 37 (6) 
Prüfung von Arbeitsmittel 
 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 
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9.3.3 
*/** 

Sind die geprüften Betriebsmittel eindeutig als 
geprüft gekennzeichnet? 
 
Der Benutzer von Geräten und Ausrüstung muss auf 
einfache Weise feststellen können, ob diese geprüft 
sind. Zur entsprechenden Kennzeichnung werden auf 
den Geräten Selbstkleber oder Label befestigt, auf 
welchen das Datum der nächsten Prüfung angezeigt 
wird. Ist dies aus praktischen Gründen nicht möglich, 
kann u. a. eine Codierung mit Farben gemacht werden. 

Kriterien 

� Inhalt des Verfahrens zur Kennzeichnung 
� Vollständigkeit des Systems 
� Vorhandene Ausrüstung nach 

Label/Selbstkleber oder Codierung prüfen 
 
Siehe auch AschG § 39 (1) 
Verordnungen über Arbeitsmittel 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

10 Meldung, Registrierung und Untersuchung von Unfällen/Zwischenfällen und unsicheren Situationen 

10.1.1 
*/** 
 
 

Verfügt das Unternehmen über ein Verfahren zur 
Erfassung von Unfällen (Erste-Hilfe-Vorfällen sowie  
Unfälle mit Ausfalltagen), Berufskrankheiten, 
Umweltschäden (Boden, Wasser, Luft) und 
Sachschäden? 
Unabhängig von der gesetzlichen Meldepflicht sowie 
den Vorgaben seitens des Auftraggebers dient die 
Erfassung und Auswertung von Unfällen, Umwelt- und 
Sachschäden der Ermittlung vorbeugender 
Maßnahmen zur Vermeidung von Wiederholungsfällen. 

Kriterien: 

� Bestand und Inhalt des Verfahrens 
� Funktionsweise des Verfahrens 
� Erfassungssystem 
� Untersuchung und Berichterstattung 
� Formulare 
 

Siehe auch AschG § 16 (1) 
Aufzeichnungen und Berichte über  Arbeitsunfälle 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

10.2.1 
*/** 
 
 

Erfolgt bei Unfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Erkrankungen, Sach- und 
Umweltschäden eine detaillierte Untersuchung? 
Die Untersuchungen müssen konkrete 
Verbesserungsmaßnahmen und Aktionspunkte 
ergeben. 

Kriterien 

� Berichterstattung, Maßnahmen- und 
Aktionskatalog 

� Follow-up-System 
� Analyse 
 
Siehe auch AschG § 16 (1) 
Aufzeichnungen und Berichte über  Arbeitsunfälle 
Siehe auch MinroG § 97  
Anzeigepflicht für Unfälle und gefährliche Ereignisse 

 erfüllt 

 trifft nicht zu 

 nicht erfüllt, Anmerkungen 

 

 
 
 

_________________________________ 
 

Fremdunternehmer 
Bemerkungen: 
 
 
 
 

 
Folgende Verbesserungen / Schulungen/Maßnahmen sind  noch erforderlich: 

 

zu SCC-Element 
Nr. 

Verbesserungen /Schulungen / Maßnahmen Zu Erledigung bis 
Stichtag 

   

   

   

   

   

   

   

 


